
 

 

 

 

416 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 29/Jahrgang 2020 31.08.2020 

 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite  

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Ahmed Idris Mustafa, Sofienstr. 5, 

47226 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-

3.006322738/107 am 12.08.2020 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.08.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.08.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M e n z e l 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Khalissa Tiberkanine, Marienburger 

Str. 4, 45897 Gelsenkirchen, unter dem Akten-

zeichen 32-3.006322250/107 am 12.08.2020 er-

lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 

werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 

Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-

lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-

mächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.08.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.08.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o b e r l i n g 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Engin Konak, Adresse unbekannt, un-

ter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-KG2828 am 

10.08.2020 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil der Betroffene nach 

unbekannt verzogen ist. 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.08.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der an Marius Bocan, Auerstr. 49 in 45468 Mül-

heim an der Ruhr, zuzustellende Gebührenbe-

scheid vom 02.07.2020 (Aktenzeichen 37-

52.01/37872/20) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-

kannt ist. 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 20.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der an Marius Bocan, Auerstr. 49 in 45468 Mül-

heim an der Ruhr, zuzustellende Gebührenbe-

scheid vom 02.07.2020 (Aktenzeichen 37-

52.01/37683/20) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 20.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der an Alexandru-Costel Halunga, Emscherhüt-

tenstr. 13 in 47119 Duisburg, zuzustellende Ge-

bührenbescheid vom 30.07.2020 (Aktenzeichen 

37-52.01/42984/20) konnte nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 25.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der an Thilip Desman Satheeskumar, Verbin-

dungsstr. 12 A in 45476 Mülheim an der Ruhr, 

zuzustellende Gebührenbescheid vom 

24.08.2020 (Aktenzeichen 37-52.01/52001/20) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 25.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Das gegen Andreas Wilhelm Panz, Mühlenfeld 82, 

45472 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.197/20 ergangene Schriftstück mit anhän-

gendem Gebührenbescheid vom 12.08.2020 

kann nicht zugestellt werden, weil der Betroffene 

nach unbekannt verzogen ist und eine Zustellung 

an eine zur Vertretung berechtigte oder zustel-

lungsbevollmächtigte Person gem. § 10 des Ver-

waltungszustellungsgesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (LZG NRW) nicht möglich ist.  

 

Das Schriftstück mit anhängendem Gebührenbe-

scheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustel-

lungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 10 

LZG NRW öffentlich zugestellt 

 

Das Schriftstück mit anhängendem Gebührenbe-

scheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung 

der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 

sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 

Nach Zustellung kann gegen den Gebührenbe-

scheid innerhalb eines Monats Klage erhoben 

werden. Das Schriftstück mit anhängendem Ge-

bührenbescheid kann von dem Betroffenen beim 

Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, Führerschein-

stellen, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 217, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.08.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Nayden Raychev, zuletzt wohnhaft gewe-

sen Hans-Böckler-Platz 1 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid 

vom 17.08.2020 (Aktenzeichen: 50-

711/108749/06) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. § 

50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) wird 

hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Frau Immand, Zi. 202, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 17.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I.A. 

 

 I m m a n d 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Moschjach Havasov, zuletzt wohnhaft ge-

wesen Sandstr. 14 in 45468 Mülheim an der 

Ruhr, zuzustellende Rücknahme-/Rückfor-

derungsbescheid vom 14.08.2020 (Aktenzeichen: 

50-711/114873/07) konnte nicht zugestellt 

werden, da der jetzige Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 

X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 
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der Ruhr, Frau Kenning, Zi. 315, eingesehen 

werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 14.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I.A. 

 

 O s t e r m a n n  

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Martyna Ziolkowska, zuletzt wohnhaft 

gewesen Haferkamp 1 in 45475 Mülheim an der 

Ruhr, zuzustellende Rücknahme-/Rückforde-

rungsbescheid vom 14.08.2020 (Aktenzeichen: 

50-711/118157/09) konnte nicht zugestellt 

werden, da der jetzige Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 

X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Jobcenter Mülheim an der Ruhr, 

Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, Herr 

Kunst, Zi. 200, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 14.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I.A. 

 

 K u n s t  

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Jaafar Alnoor, zuletzt wohnhaft gewesen 

Aktienstr. 207 in 45473 Mülheim an der Ruhr, 

zuzustellende Rücknahme-/Rückforderungsbe-

scheid vom 11.08.2020 (Aktenzeichen: 50-

711/109015/07) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 

X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialamt Mülheim an der Ruhr, 

Ruhrstr. 1 in 45468 Mülheim an der Ruhr, Frau 

Schustalla, Zi. 23, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 11.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I.A. 

 

 O s t e r m a n n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung  

eines Versagungsbescheides 

 

Der an Salem Al Haji Al Hussein, zuletzt wohnhaft 

gewesen in 45145 Essen, Mülheimer Str. 61, zu-

zustellende Einstellungsbescheid (Aktenzeichen: 

7603366119751) kann nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-

kannt ist. 

 

Der Einstellungsbescheid wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Er kann beim Jobcenter Mülheim an der Ruhr, 

Sozialagentur Styrum, Kaiser-Wilhelm-Str. 27, 

Zimmer 11, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 21.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 V o g t 
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Ablauf der Ruhefristen auf dem  

Reihengrabfeld 33 des Friedhofs in Heißen 

 

Die Ruhefristen auf dem Reihengrabfeld des 

Friedhofs Heißen, Feld 33, Grabstellen-Nr. 0001 – 

0063 laufen am 02.04.2021 ab. Vor Ort wird 

durch ein Hinweisschild, das am 03.10.2020 auf 

dem Gräberfeld aufgestellt wird, auf den Ablauf 

hingewiesen. Die Grabstellen sind bis zum 

02.04.2021 abzuräumen. 

 

Nach dem Abräumtermin noch aufstehende 

Pflanzen und Grabmale können von dem Ober-

bürgermeister, Amt für Grünflächenmanagement 

und Friedhofswesen, nach § 15 Abs. 6 der Sat-

zung vom 19.12.2013 für die Stadt Mülheim an 

der Ruhr (Friedhofssatzung), veröffentlicht im 

Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr Nr. 

37/2013, anderweitig verwendet werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 W a a g e 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

421 

 

 

 

Widmungsverfügung 

 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 

S. 327) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193) wird die im 

Bebauungsplan Fahrkamp I16  als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzte Stichstraße Kölner Straße Ge-

markung Saarn, Flur 45, Flurstück 544 in der im zugehörigen Widmungsplan gekennzeichneten Erstre-

ckung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Anliegerverkehr (Fahrzeug- und Fußgängerverkehr) ge-

widmet.   

 

Straßengruppe:  Gemeindestraße 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraße 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder 

zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

 

Hinweise: 

Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden 

einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden 

zugerechnet. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-

ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen-ERVVO VG/FG eingereicht werden. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr 

zwei Abschriften beizufügen. Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus der 

Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, 

eingesehen werden. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekanntmachung 

folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den  03.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 J a n s e n 
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Ankündigung der beabsichtigten Einziehung Hantenweg,  

Teilfläche aus Gemarkung Selbeck, 3, Flurstück 822 

 

Die Verkehrsbedeutung der Fläche ist entfallen, das Grundstück Hantenweg, Gemarkung Selbeck, Flur 3, 

Flurstück 822 ist in der im zugehörigen Katasterplan schraffiert gekennzeichneten Erstreckung von Haus-

nummer 35/35a bis Außenbereich gem. § 7 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) dem öf-

fentlichen Verkehr zu entziehen.  

 

Gem. § 7 Abs. 4 StrWG NRW wird die Absicht der Einziehung hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Gegen die beabsichtigte Einziehung können innerhalb von drei Monaten vom Tage der Bekanntmachung 

an gerechnet Einwendungen schriftlich oder zu Protokoll beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans- Böckler- Platz 5 (Technisches Rathaus), Zimmer 

10.21 geltend gemacht werden. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 05.08.2050 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A.  

 

 J a n s e n 
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Widmungsverfügung 

 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 

S. 327) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193) wird die 

Stichstraße Katzenbruch von Hausnummer Katzenbruch 2 bis Stadtgrenze Duisburg in der im 

zugehörigen Widmungsplan gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Anlie-

gerverkehr (Fahrzeug- und Fußgängerverkehr) gewidmet.   

 

Straßengruppe:  Gemeindestraße 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraße 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder 

zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

 

Hinweise: 

Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden 

einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden 

zugerechnet. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-

ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen-ERVVO VG/FG eingereicht werden. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr 

zwei Abschriften beizufügen. Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus der 

Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, 

eingesehen werden. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekanntmachung 

folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den  05.08.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 J a n s e n 
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Veröffentlichung  und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses der  

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2019 

 

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat den Betrieben der Stadt Mülheim an der 

Ruhr für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 den Bestätigungsvermerk mit Datum vom 

06.08.2020 erteilt. 

 

Der Jahresabschluss ist vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 25.06.2020 

festgestellt worden. 

 

Gemäß § 26 (3) der Eigenbetriebsverordnung NW ist der Jahresabschluss, d. h. die Bilanz und die 

Jahreserfolgsrechnung sowie die Darstellung der Verbindlichkeiten mit der Feststellung durch den 

Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Bestätigungsvermerk der GPA NRW zu veröffentli-

chen. 

 

Der Jahresabschluss 2019 liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 bei den Betrieben 

der Stadt Mülheim an der Ruhr, Am Schloß Broich 38, während der Dienststunden öffentlich aus. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.08.2020 

  

 Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 I. A. 

  

 M ü l l e r 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

I 

 
Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Dickswall / Muhrenkamp - Innenstadt 39 (v)“ 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am  18.08.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung; der Bereich ist in dem zur 

Vorlage gehörenden Zielplan (Anlage 3) gekennzeichnet. Das Vorhaben ist im Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan (Anlage 4) dargestellt. 

Das Verfahren soll nach den Vorschriften des § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt 

werden. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13 

a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht abgesehen. Die 

Eingriffsregelung findet im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB keine Anwendung. 

Betroffene Umweltbelange werden jedoch in das Verfahren eingestellt. 

 

Der Planungsausschuss nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Dickswall / Muhrenkamp - Innenstadt 39 (v)“ städtebauliche Festsetzungen durch den 

Bebauungsplan „Tourainer Ring / Hingbergstraße – Innenstadt 1f“ vom 26.04.1972, in Kraft getreten am 

29.11.1991, bestehen. Mit Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Dickswall / Muhren-

kamp - Innenstadt 39 (v)“ sollen diese Festsetzungen aufgehoben werden, soweit sie durch den Gel-

tungsbereich erfasst sind. 

Die erforderliche Aufhebung wird im Zusammenhang mit dem Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt 

beschlossen. 

 

Der Planungsausschuss beschließt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB für die Dauer von vier Wochen. Hierzu wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Information 

und zu Einzelgesprächen gegeben. 

Ziele und Zwecke der Planung sowie der Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung werden im Amtsblatt be-

kannt gemacht. Die Unterlagen sind für einen Zeitraum von vier Wochen im Technischen Rathaus (HBP 5) 

auszuhängen. 

Der Planungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die unmittelbar betroffene Öffentlichkeit vom Bebau-

ungsplanverfahren „Dickswall / Muhrenkamp - Innenstadt 39 (v)“ zusätzlich per Informationsblatt benach-

richtigt wird. 

Die Verwaltung wird eine Zusammenfassung des Ergebnisses der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

den Mitgliedern der Bezirksvertretung und des Planungsausschusses im Rahmen des Beschlusses zur öf-

fentlichen Auslegung zuleiten. 
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Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse 

der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erarbeitet der Inves-

tor den Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Die Verwaltung wird beauftragt, den Plan-

entwurf nach verwaltungsinterner Abstimmung dem Planungsausschuss zum Auslegungsbeschluss vorzu-

legen. 

 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

ist gemäß § 15 BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch 

das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 

 

 

II 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Dickswall / Muhrenkamp - Innenstadt 39 (v)“ 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.08.2020 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Dickswall / Muhrenkamp - Innenstadt 39 (v)“ folgende in Zeichnung und Text angegebenen allgemeinen 

Ziele und Zwecke der Planung öffentlich darzulegen: 

 

- Entwicklung eines Urbanen Gebietes, das ein Nebeneinander von Wohnnutzungen und wohnverträgli-

chem Gewerbe vereint 

- Erhalt und Sicherung des Bestandsgebäudes 

- Unterbringung des ruhenden Verkehrs in einer Tiefgarage 

- Schließung der Baulücke zum Dickswall, mit dem Ziel, einen ruhigen Innenbereich zu schaffen 
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III 

 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung werden im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Beteiligungszeitraum: 01.09.2020 bis einschließlich 29.09.2020 

 

Öffnungszeiten:  montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Ort des Aushanges: Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Technisches Rathaus 

Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr 

19. Etage, linke Flurseite 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich bei Betreten der 

Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hände desinfizieren. 

Sie dürfen frühestens 10 Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten. 

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 

 

Unter der Tel.: 0208 / 455 – 6133 (Frau Müller) oder Tel.: 0208 / 455 – 6145 (Frau Schulte Tockhaus) 

können Termine (bei Bedarf auch außerhalb der o.g. Zeiten) vereinbart werden. Bis zum Ende der Frist 

können etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorgetragen werden. 

 

Die o. g. Planunterlagen werden ab dem 01.09.2020 auch im Internet unter www.muelheim-ruhr.de (Rat-

haus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen) veröffentlicht und können 

hier abgerufen werden. 
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Schriftliche Stellungnahmen können während des o.g. Beteiligungszeitraumes bei der Stadt Mülheim an 

der Ruhr - Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung z. B. hier abgegeben werden: 

 

Stadt Mülheim an der Ruhr 

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Hans-Böckler-Platz 5 

45468 Mülheim an der Ruhr 

 

E-Mail: stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de 

 

FAX: +49 208 455 6199 

 

Internet: www.muelheim-ruhr.de (Rathaus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle  

Öffentlichkeitsbeteiligungen) 

 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 25.08.2020 

 

Der Oberbürgermeister 

I.V. 

 

D r .  F r a n k  S t e i n f o r t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de
http://www.muelheim-ruhr.de/
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

I 

Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des  

Bebauungsplanes „Hammerstein/ Uhlenhorstweg/ Großenbaumer Straße - K 21“ 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am  18.08.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ham-

merstein/ Uhlenhorstweg/ Großenbaumer Straße - K 21“. Das Bauleitplanverfahren soll als einfacher Be-

bauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB aufgestellt werden. 

Der Geltungsbereich ist in dem zur Vorlage gehörenden Zielplan (Anlage 3) gekennzeichnet. 

 

Der Planungsausschuss beschließt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB für die Dauer von vier Wochen. Hierzu wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Information 

und zu Einzelgesprächen gegeben. 

Ziele und Zwecke der Planung sowie der Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung werden im Amtsblatt be-

kannt gemacht. Die Unterlagen sind für einen Zeitraum von vier Wochen im Technischen Rathaus (HBP 5) 

auszuhängen. Die Verwaltung wird den Mitgliedern der Bezirksvertretung und des Planungsausschusses 

eine Zusammenfassung des Ergebnisses der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Be-

schlusses zur öffentlichen Auslegung zuleiten. 

 

Der Planungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass im Bereich des Bebauungsplanes „Hammerstein/ Uhlen-

horstweg/ Großenbaumer Straße - K 21“ städtebauliche Festsetzungen durch den Fluchtlinienplan „Schen-

gerholz Nr. 125“, förmlich festgestellt am 15.08.1952, bestehen. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

„Hammerstein/ Uhlenhorstweg/ Großenbaumer Straße - K 21“ werden diese Festsetzungen, soweit sie 

durch den Geltungsbereich erfasst sind, aufgehoben. 

 

Der Planungsausschuss nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass das Plangebiet im südlichen Teilbereich II und 

komplett im Teilbereich III der Abgrenzungssatzung „Uhlenhorster Wald“ (in Kraft seit dem 15.03.2017) 

liegt.  

Mit Inkrafttreten des einfachen Bebauungsplanes „Hammerstein/ Uhlenhorstweg/ Großenbaumer Straße - 

K 21“ werden die entsprechenden Teilbereiche der Abgrenzungssatzung aufgehoben. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange erarbeiteten Bebauungsplanentwurf dem Planungsausschuss zum Auslegungsbe-

schluss vorzulegen. 
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Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des Bebauungsplanes ist gemäß § 15 

BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben 

unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 

 

 

II 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den  

Bebauungsplan „Hammerstein/ Uhlenhorstweg/ Großenbaumer Straße - K 21“ 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.08.2020 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den Bebauungsplan „Hammerstein/ Uhlen-

horstweg/ Großenbaumer Straße - K 21“ folgendes in Zeichnung und Text angegebene allgemeine Ziel der 

Planung öffentlich darzulegen: 

 

 Planerische Steuerung der Wohndichte durch die Begrenzung der Anzahl der Wohnungen in den Wohn-

gebäuden auf maximal zwei Einheiten 
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III 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung werden im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Beteiligungszeitraum: 01.09.2020 bis einschließlich 29.09.2020 

 

Öffnungszeiten:  montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Ort des Aushanges: Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Technisches Rathaus 

Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr 

19. Etage, linke Flurseite 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich bei Betreten der 

Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hände desinfizieren. 

Sie dürfen frühestens 10 Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten. 

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 

 

Unter der Tel.: 0208 / 455 – 6140 (Frau Rödel) oder Tel.: 0208 / 455 – 6145 (Frau Schulte Tockhaus) 

können Termine (bei Bedarf auch außerhalb der o.g. Zeiten) vereinbart werden. Bis zum Ende der Frist 

können etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorgetragen werden. 

 

Die o. g. Planunterlagen werden ab dem 01.09.2020 auch im Internet unter www.muelheim-ruhr.de (Rat-

haus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen) veröffentlicht und können 

hier abgerufen werden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

444 

 

 

 

Schriftliche Stellungnahmen können während des o.g. Beteiligungszeitraumes bei der Stadt Mülheim an 

der Ruhr - Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung z. B. hier abgegeben werden: 

 

Stadt Mülheim an der Ruhr 

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Hans-Böckler-Platz 5 

45468 Mülheim an der Ruhr 

 

E-Mail: stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de 

 

FAX: +49 208 455 6199 

 

Internet: www.muelheim-ruhr.de (Rathaus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle  

Öffentlichkeitsbeteiligungen) 

 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 20.08.2020 

 

Der Oberbürgermeister 

I. V. 

 

D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 

mailto:stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de
http://www.muelheim-ruhr.de/
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

 

I 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung für den  

Bebauungsplan „Tannenstraße / Schemelsbruch - L 16“ 

 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.05.2020 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den Bebauungsplan „Tannenstraße / Schemels-

bruch - L 16“ folgende in Zeichnung und Text angegebene allgemeine Ziele und Zwecke der Planung öf-

fentlich darzulegen: 

 

 Begrenzung der Anzahl der Wohnungen in den Wohngebäuden auf maximal zwei Einheiten 

 Beschränkung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie 

 Beschränkung / Steuerung der zulässigen Gebäudeformen (nur Einzel- und Doppelhäuser) 



 

 

 

 

 

447 

 

 

 

II 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung werden im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Beteiligungszeitraum: 01.09.2020 bis einschließlich 29.09.2020 

 

Öffnungszeiten:  montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Ort des Aushanges: Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Technisches Rathaus 

Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr 

19. Etage, linke Flurseite 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich bei Betreten der 

Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hände desinfizieren. 

Sie dürfen frühestens 10 Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten. 

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 

 

Unter der Tel.: 0208 / 455 – 6139 (Frau Lemser) oder Tel.: 0208 / 455 – 6145 (Frau Schulte Tockhaus) 

können Termine (bei Bedarf auch außerhalb der o.g. Zeiten) vereinbart werden. Bis zum Ende der Frist 

können etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorgetragen werden. 

 

Die o. g. Planunterlagen werden ab dem 01.09.2020 auch im Internet unter www.muelheim-ruhr.de (Rat-

haus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen) veröffentlicht und können 

hier abgerufen werden. 
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Schriftliche Stellungnahmen können während des o.g. Beteiligungszeitraumes bei der Stadt Mülheim an 

der Ruhr - Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung z. B. hier abgegeben werden: 

 

Stadt Mülheim an der Ruhr 

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Hans-Böckler-Platz 5 

45468 Mülheim an der Ruhr 

 

E-Mail: stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de 

 

FAX: +49 208 455 6199 

 

Internet: www.muelheim-ruhr.de (Rathaus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle  

Öffentlichkeitsbeteiligungen) 

 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 20.08.2020 

 

Der Oberbürgermeister 

I. V. 

 

D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 

 

mailto:stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de
http://www.muelheim-ruhr.de/
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

I 

 

 
Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Brückstraße / Von-Gräfe-Straße - T 12 (v)“ 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am  18.08.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes „Brückstraße / Von-Graefe-Straße - T 12 (v)“; der Bereich ist in dem zur Vorlage gehören-

den Zielplan (Anlage 3) gekennzeichnet. Das Vorhaben ist im Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 4) 

dargestellt. 

Das Verfahren soll nach den Vorschriften des § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt 

werden. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13 a 

Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung und Umweltbericht abgesehen. Die Ein-

griffsregelung findet im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB keine Anwendung. Be-

troffene Umweltbelange werden jedoch in das Verfahren eingestellt. 

 

Der Planungsausschuss nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Brückstraße / Von-Graefe-Straße - T 12 (v)“ städtebauliche Festsetzungen durch den 

Fluchtlinienplan Nr. 307 „Körnerstraße“ förmlich festgestellt am 07.08.1958 bestehen. Mit Rechtskraft des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Brückstraße / Von-Graefe-Straße - T 12 (v)“ sollen diese Festset-

zungen aufgehoben werden, soweit sie durch den Geltungsbereich erfasst sind. 

Die erforderliche Aufhebung wird im Zusammenhang mit dem Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt 

beschlossen. 

 

Der Planungsausschuss beschließt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB für die Dauer von vier Wochen. Hierzu wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Information 

und zu Einzelgesprächen gegeben. 

Ziele und Zwecke der Planung sowie der Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung werden im Amtsblatt be-

kannt gemacht. Die Unterlagen sind für einen Zeitraum von vier Wochen im Technischen Rathaus (HBP 5) 

auszuhängen. 

Der Planungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die unmittelbar betroffene Öffentlichkeit vom Bebau-

ungsplanverfahren „Brückstraße / Von-Graefe-Straße - W 12 (v)“ zusätzlich per Informationsblatt benach-

richtigt wird. 

Die Verwaltung wird eine Zusammenfassung des Ergebnisses der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

den Mitgliedern der Bezirksvertretung und des Planungsausschusses im Rahmen des Beschlusses zur öf-

fentlichen Auslegung zuleiten. 
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Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse 

der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erarbeitet der Inves-

tor den Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Die Verwaltung wird beauftragt, den Plan-

entwurf nach verwaltungsinterner Abstimmung dem Planungsausschuss zum Auslegungsbeschluss vorzu-

legen. 

 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

ist gemäß § 15 BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch 

das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 

 

 

 

II 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Brückstraße / Von-Gräfe-Straße - T 12 (v)“ 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.08.2020 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Brü-

ckstraße / Von-Gräfe-Straße – T 12 (v)“ folgende in Zeichnung und Text angegebenen allgemeinen Ziele 

und Zwecke der Planung öffentlich darzulegen: 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan verfolgt die Revitalisierung eines bisher gewerblich genutzten 

Grundstückes. Vorrangiges Ziel ist die 

- Entwicklung einer Wohnbebauung, bestehend aus sechs Mehrfamilienhäusern mit insgesamt rund 

26 Wohneinheiten, 

- Unterbringung des ruhenden Verkehrs in einer Tiefgarage 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

452 

 

 

 

III 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung werden im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Beteiligungszeitraum: 01.09.2020 bis einschließlich 29.09.2020 

 

Öffnungszeiten:  montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Ort des Aushanges: Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Technisches Rathaus 

Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr 

19. Etage, linke Flurseite 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich bei Betreten der 

Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hände desinfizieren. 

Sie dürfen frühestens 10 Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten. 

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 

 

Unter der Tel.: 0208 / 455 – 6133 (Frau Müller) oder Tel.: 0208 / 455 – 6105 (Herr Urbanski) können 

Termine (bei Bedarf auch außerhalb der o.g. Zeiten) vereinbart werden. Bis zum Ende der Frist können 

etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorgetragen werden. 

 

Die o. g. Planunterlagen werden ab dem 01.09.2020 auch im Internet unter www.muelheim-ruhr.de (Rat-

haus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen) veröffentlicht und können 

hier abgerufen werden. 
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Schriftliche Stellungnahmen können während des o.g. Beteiligungszeitraumes bei der Stadt Mülheim an 

der Ruhr - Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung z. B. hier abgegeben werden: 

 

Stadt Mülheim an der Ruhr 

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

Hans-Böckler-Platz 5 

45468 Mülheim an der Ruhr 

 

E-Mail: stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de 

 

FAX: +49 208 455 6199 

 

Internet: www.muelheim-ruhr.de (Rathaus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle  

Öffentlichkeitsbeteiligungen) 

 

 

 

 

         Mülheim an der Ruhr, den 20.08.2020 

 

         Der Oberbürgermeister 

 I. V. 

 

 D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 

mailto:stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de
http://www.muelheim-ruhr.de/
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